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Gießen, den 6. September 2007 
 

Großbritannien gibt der Zeugung von Hybriden grünes Licht 
 
 
Die Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA),  die in Großbri-
tannien über die Lizensierung von IVF-Kliniken, die Qualitätsstandards der 
reproduktionsmedizinischen Behandlung und die Genehmigung von Expe-
rimenten an menschlichen Embryonen entscheidet, hat sich am Mittwoch, 
den 5. September 2007, für die Zeugung so genannter „Tier-Mensch-
Embryonen“ zu Forschungszwecken ausgesprochen. Anders als weithin 
angenommen, geht es dabei nicht um die Schaffung irgendwelcher Fabel-
wesen wie etwa den Zentauren, von denen es hieß, dass sie halb Mensch 
halb Pferd gewesen seien. Worum es geht ist vielmehr die Zeugung von 
Embryonen zum Zweck der Gewinnung zusätzlicher embryonaler Stamm-
zelllinien. Die Stammzellforschung, die große Erfolge bei der Behandlung 
von Erkrankungen wie Diabetes, Alzheimer oder Parkinson verspricht, ist 
von einer Vielzahl von Embryonen abhängig, denen die therapeutisch kost-
baren Stammzellen am fünften Tag nach ihrer Entstehung entnommen wer-
den können. Bislang ist man zur Gewinnung der Stammzelllinien nahezu 
ausschließlich auf diejenigen Embryonen angewiesen, die bei einer IVF-
Behandlung zufällig übrig bleiben. Da sich der beträchtliche Bedarf an Emb-
ryonen auf diese Weise einfach nicht decken lässt, sind einige Stammzell-
forschungszentren, wie etwa in Korea oder den USA, dazu übergegangen, 
junge Frauen durch finanzielle Anreize zum Spenden von Eizellen zu bewe-
gen, die dann im Labor mit Samenzellen befruchtet werden und sich zu 
Embryonen entwickeln können. Insofern die Spende von Eizellen jedoch 
nicht ohne medizinische Risiken ist und die ernsthafte Gefahr besteht, dass 
Frauen aus rein pekuniären Gründen ihre Gesundheit aufs Spiel setzen 
könnten, wird schon seit geraumer Zeit über alternative Quellen zur Gewin-
nung von Stammzellen nachgedacht. Die nicht nur medizinisch, sondern 
auch ethisch optimale Lösung scheint dabei in der Zeugung von „Hybriden“ 
zu bestehen: Man überträgt das Genom von Menschen in die Eizellen von 
Tieren. Da die tierischen Eizellen vor der Übertragung des menschlichen 
Genoms entkernt und damit ihrer Chromosomen beraubt werden, enthalten 
die auf diese Weise gezeugten Embryonen letztlich über 99 Prozent 
menschlicher und weniger als 1 Prozent tierischer DNA. Weil lediglich das 
Zytoplasma der tierischen Eizellen erhalten bleibt, spricht  man  daher  auch 



 

von so genannten „cytoplasmic hybrid embryos“ oder kurz „cybrids“. Nach-
dem die HFEA der Zeugung von Cybrids grünes Licht gegeben hat, müssen 
die Stammzellforscher nun nicht länger auf menschliche Eizellen zurückgrei-
fen, sondern können sich einfach der leicht zu gewinnenden Eizellen von 
Kühen bedienen.    
 
Ein weiterer Vorzug der Zeugung von Hybriden besteht darin, dass er letzt-
lich auch den Embryonenschutz fördert. Der Haupteinwand gegenüber der 
Verwendung menschlicher Embryonen zu Forschungszwecken besteht be-
kanntlich darin, dass sie das „Potenzial“ haben, sich zu menschlichen We-
sen und damit zu Trägern von Menschenrechten und Menschenwürde zu 
entwickeln. Sie sind zwar, wie es heißt, keine aktuellen, aber potenzielle 
Personen, deren Leben nicht nur moralisch, sondern auch rechtlich ge-
schützt werden solle. Da sich Cybrids nicht zu menschlichen Wesen entwi-
ckeln können und bereits nach etwa zwei Wochen einfach absterben, wird 
also auch die Vernichtung lebensfähiger menschlicher Embryonen verhin-
dert.     
 
Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin, Prof. 
Dr. med. Dr. h.c. Hans-Rudolf Tinneberg begrüßt denn auch die Entschei-
dung der HFEA: „Dass Großbritannien auf dem Gebiet der Reproduktions-
medizin weltweit eine führende Rolle einnimmt und beispielsweise nicht nur 
die In-vitro-Fertilisation, sondern auch die Präimplantationsdiagnostik entwi-
ckelt hat, ist nicht zuletzt der Tatsache zu verdanken, dass sie mit der HFEA 
eine kompetente Instanz geschaffen hat, die genug Weitblick besitzt, um 
zukünftige Entwicklungen der Medizin nicht durch voreilige Verbote zu be-
hindern.“  
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